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Sechste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den  
Master-Studiengang Computer and Information Science (Fassung 2015) 

vom 19. März 2024 
Der Senat der Universität Konstanz hat aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 
9 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), in seiner Sitzung 
am 7. Februar 2024 die nachstehende Sechste Satzung zur Änderung der Studien- und Prü-
fungsordnung für den Master-Studiengang Computer and Information Science in der Fassung 
vom 23. März 2015 (Amtl. Bekm. 18/2015), zuletzt geändert am 28. Juli 2022 (Amtl. Bekm. 
51/2022), beschlossen.  

Die Rektorin der Universität Konstanz hat gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG am  
19. März 2024 ihre Zustimmung zu der Änderung der Prüfungsordnung erteilt.  
 
 

Artikel 1 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Computer and Infor-
mation Science in der Fassung vom 23. März 2015 (Amtl. Bekm. 18/2015), zuletzt 
geändert am 28. Juli 2022 (Amtl. Bekm. 51/2022), wird wie folgt geändert:  
 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  
„§ 6 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer“ 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:  
„In begründeten Ausnahmefällen kann in Absprache mit dem internen Erstprüfer 
oder der internen Erstprüferin eine externe Prüfungsperson aus einer Einrichtung 
mit Forschungsbezug als Zweitprüferin oder Zweitprüfer bestellt werden, wenn sie 
eine geeignete wissenschaftliche Qualifikation (mind. Promotion) sowie Erfahrung 
als Betreuungsperson vorweisen kann. Mindestens eine der Prüfungspersonen 
muss Mitglied des Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft an der 
Universität Konstanz sein.“ 

2. § 11 wird wie folgt geändert:  
a) In Absatz 6 werden im letzten Satz die Worte „Sonstige Leistungen“ durch das 

Wort „Zusatzqualifikationsbereich“ ersetzt.  
b) Absatz 7 wird aufgehoben.  
c) Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden die Absätze 7 und 8.  
d) In Absatz 8 (neu) wird die Angabe „6 und 7“ durch die Angabe „und 6“ ersetzt. 

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird Satz 1 gestrichen. 
b) Nach Absatz 4 werden die folgenden neuen Absätze 5 bis 7 angefügt:  
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„(5) Studienbegleitende Prüfungs-, Teilprüfungs- und Studienleistungen können ge-
mäß §§ 32 a und 32b Landeshochschulgesetz (LHG) und nach den Maßgaben 
von § 13a Abs. 2 und § 13b Abs. 3 auch online durchgeführt werden, soweit dies 
inhaltlich und technisch möglich ist und chancengleiche Prüfungsbedingungen ge-
währleistet bleiben. Zur Durchführung von Online-Prüfungen stellt die Universität 
Informations- und Kommunikationssysteme zur Verfügung, die den Grundsätzen 
der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Online-Prüfungen werden ver-
gleichbar mit den entsprechenden Prüfungsformaten ohne Einsatz von elektroni-
schen Systemen in einem Protokoll dokumentiert. Im Protokoll sind die Online-
Durchführung sowie etwaige technische Störungen sowie ein Abbruch aufgrund 
dieser festzuhalten. Technische Störungen während der Prüfung sind von den 
Teilnehmenden unverzüglich zu melden. 

(6) Wird eine Prüfungsleistung nicht auf dem Campus unter Aufsicht erstellt, haben 
die Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Leistung 
selbständig und ohne Hilfe Dritter oder nicht erlaubter Hilfsmittel erbringen bzw. 
erbracht haben. 

(7) Gruppenarbeiten sind nur zulässig, sofern der individuelle Beitrag klar abgrenzbar, 
bewertbar und benotbar ist.“ 

4. § 13a erhält folgende Fassung:  

„§ 13a  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen und  
Online-Prüfungen in Textform 

(1) Als schriftliche Prüfungsleistungen kommen Klausuren, Haus- bzw. Seminararbei-
ten, Essays und andere schriftliche Prüfungsformen in Betracht. Von der Prüfungs-
person kann festgelegt werden, dass sie offline in elektronischer Form erstellt 
und/oder elektronisch übermittelt werden müssen (z.B. Take-Home-Exams). Die 
Einzelheiten werden von der Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung zu Be-
ginn derselben bekannt gegeben.  

(2) Von der Prüfungsperson kann auch festgelegt werden, dass Prüfungen in Text-
form online erbracht werden müssen. Solche Online-Prüfungen werden entweder 
unter Präsenzaufsicht auf dem Campus oder, sofern für eine Prüfung keine Klau-
sur oder andere Aufsichtsarbeit festgelegt ist, ohne Aufsicht von außerhalb des 
Campus durchgeführt. Off-Campus-Online-Prüfungen mit Videoaufsicht sind nicht 
zugelassen. Online-Prüfungen in Textform auf dem Campus finden mit von der 
Universität zur Verfügung gestellten Geräten oder mit eigenen Geräten der Stu-
dierenden statt. Wenn Studierende eigene Geräte für eine Online-Prüfung nutzen, 
werden sie über die technischen Mindestanforderungen an diese Geräte rechtzei-
tig informiert. Online-Prüfungen in Textform finden für alle Prüfungsteilnehmenden 
in derselben Form als Off-Campus-Online-Prüfungen ohne Aufsicht oder als On-
Campus-Online-Prüfung mit Präsenzaufsicht statt, ggf. auch an verschiedenen 
Hochschulstandorten. 

(3) Bei der Abgabe einer Haus-, Seminararbeit oder vergleichbaren Arbeit haben die 
Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Arbeit selb-
ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt haben. 

(4) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll sechs Wochen nicht über-
schreiten.“ 
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5. Nach § 13a wird folgender neuer § 13b eingefügt:  

„§ 13b Studienbegleitende mündliche und praktische Prüfungsleistungen 
(1) Als mündliche Prüfungsleistungen kommen mündliche Prüfungen, Referate und 

andere mündliche Prüfungsformen in Betracht. Mündliche und praktische Prüfun-
gen können als Gruppen- oder Einzelprüfung abgelegt werden. Im Übrigen wird 
Näheres von der Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung zu Beginn derselben 
bekannt gegeben.  

(2) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindes-
tens 15 Minuten, höchstens 30 Minuten. Sie wird von einer Prüferin oder einem 
Prüfer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder alternativ von mehreren Prü-
ferinnen oder Prüfern abgenommen. Datum, Beteiligte sowie die wesentlichen Ge-
genstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll fest-
zuhalten und von den beteiligten Prüferinnen oder Prüfern und ggf. Beisitzerinnen 
oder Beisitzern zu unterschreiben. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin 
oder dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

(3) Mündliche Prüfungen und Teilprüfungsleistungen können nach den Maßgaben von 
§ 13 Abs. 5 und 6 online stattfinden, wenn eine Zustimmung sowohl der zu prüfen-
den Person als auch der prüfenden Personen vorliegt. Entsprechend ist auch mög-
lich, dass nur einzelne Personen per Videokonferenz zu einer Präsenzprüfung zu-
geschaltet werden.  

(4) Die Durchführung einer mündlichen Prüfung, die eine Lehrveranstaltung oder ein 
Modul abschließt, als Videokonferenz erfolgt auf Antrag der oder des Studieren-
den, sofern ein wichtiger Ausnahmegrund hierfür vorliegt. Der Antrag ist in der von 
der Universität vorgegebenen Form und Frist beim zuständigen StPA zu stellen. 
Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 nicht vor oder ist die 
zeitliche Verschiebung zur Ermöglichung einer Präsenzprüfung zumutbar, wird der 
Antrag vom StPA abgelehnt. Die Ablehnung oder Befürwortung des Antrags wird 
der oder dem Studierenden in der Regel mindestens eine Woche vor dem geplan-
ten Prüfungstermin mitgeteilt. Im Fall der Befürwortung des Antrags werden der 
oder dem Studierenden die näheren Modalitäten zur Durchführung mindestens 24 
Stunden vor dem Prüfungstermin bekanntgegeben.  

(5) Mündliche Teilprüfungsleistungen, z. B. der mündlich abzuhaltende Teil von Refe-
raten oder Präsentationen oder andere lehrveranstaltungsbegleitende mündliche 
Prüfungsleistungen sowie Studienleistungen können auf formlosen Antrag der o-
der des Studierenden an die beteiligte Lehrperson online als Videokonferenz er-
folgen. Diese entscheidet, ob die Voraussetzungen von § 13 Abs. 4 erfüllt sind und 
sie dem Antrag stattgibt.  

(6) Im Wahlpflichtbereich oder im Wahlbereich können im hochschulrechtlich vorgese-
henen Lehrplanungsverfahren Lehrveranstaltungen angeboten werden, deren 
Veranstaltungs- und Prüfungskonzeption auf der Online-Durchführung beruht, ins-
besondere dann wenn diese Form der Durchführung die Kompetenzorientierung 
von Lehre und Prüfung stärkt. In diesen Fällen wird die Freiwilligkeit der Teilnahme 
an einer mündlichen onlinegestützten Prüfungs- oder Studienleistung durch die 
Anmeldung der Studierenden zu dieser entsprechend gekennzeichneten Lehrver-
anstaltung dokumentiert. 

(7) Vor Beginn der Prüfung muss die oder der Studierende auf Aufforderung der Prü-
fungsperson den Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis in 
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die Kamera halten; von allen Beteiligten wird vor Beginn der Prüfung bestätigt, 
dass eine ausreichende Bild- und Tonqualität vorliegt. Soweit der Personalausweis 
oder Pass verwendet wird, ist der oder dem Studierenden zu gestatten, nicht zur 
Identifizierung erforderliche Informationen abzudecken. Eine Aufzeichnung oder 
anderweitige Speicherung der Bild- und Tondateien einer Online-Prüfung ist unzu-
lässig, soweit sie nicht zur Übertragung der Onlineprüfung oder Teilprüfungsleis-
tung oder Studienleistung erforderlich ist. Hierauf werden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer seitens der Prüfungs- oder Lehrperson spätestens zu Beginn der Prü-
fung hingewiesen.“ 

6. Nach § 14a wird folgender neuer § 14b eingefügt:  

„§ 14b Studienleistungen 

(1) Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistun-
gen, die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstal-
tungen erbracht werden; sie können auch in der regelmäßigen Teilnahme an einer 
Lehrveranstaltung bestehen, für welche allein jedoch keine ECTS-Credits verge-
ben werden. Welche Studienleistungen in den einzelnen Modulen zu erbringen 
und welche Studienleistungen als Voraussetzung für die Zulassung zu einer Mo-
dulprüfung des betreffenden Moduls nachzuweisen sind, wird den Studierenden 
spätestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(2) Entsprechend zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen können auch Studien-
leistungen nach Maßgabe der § 13 Abs. 5 und 6, § 13a Abs. 2 sowie § 13b Abs. 3 
bis 7 online erbracht werden. 

(3) Studienleistungen, die Zulassungsvoraussetzung für studienbegleitende Prü-
fungsleistungen sind, können beliebig oft wiederholt werden, sofern die für das 
Ablegen der entsprechenden Prüfungsleistung vorgegebenen Fristen eingehalten 
werden. Die Form der Wiederholung wird von der Leitung der betreffenden Lehr-
veranstaltung festgelegt. 

(4) Entsprechendes gilt für Studienleistungen im Ergänzungsbereich, sofern die be-
treffende fachfremde Prüfungsordnung dies zulässt (vgl. § 14). Andernfalls können 
nicht bestandene Studienleistungen durch gleichwertige alternative bestandene 
Studienleistungen in anderen Lehrveranstaltungen, die demselben Bereich ange-
hören, kompensiert werden. Dies gilt nicht für die fachspezifische Lehrveranstal-
tung im Bereich Schreiben, die unbegrenzt wiederholt werden kann. 

(5) Studienleistungen sind von der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung mit „be-
standen“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten, aber nicht notwendigerweise zu be-
noten. 

(6) Sind Studienleistungen Bestandteil der Orientierungsprüfung, müssen sie inner-
halb der für diese Prüfung geltenden Frist erbracht werden. § 26 Absatz 4 gilt ent-
sprechend.“ 

7. In § 17 Absatz 7 erhält Satz 3 folgende Fassung: 
„Die Prüfer/Prüferinnen legen in der Regel binnen acht Wochen nach dem Kollo-
quium ihre Gutachten mit der Benotung dem Prüfungsamt vor.“ 

8. In § 23 wird folgender neuer Absatz 9 angefügt:  
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„(9) Die Änderungen vom 19. März 2024 treten zum 1. April 2024 in Kraft.“ 

9. Das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend angepasst.  

Artikel 2 
Inkrafttreten  

Diese Änderungen treten zum 1. April 2024 in Kraft. 
 
 
 
Konstanz, 19. März 2024 
 
 
 
gez. 
 
 
 
Prof. Dr. Katharina Holzinger 
- Rektorin - 
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